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Einleitung
Die Entscheidung für Kinder darf nicht dazu führen, dass Famili-

en deshalb zur Sicherung ihrer Existenz auf Grundsicherung für

Arbeitsuchende verwiesen werden. Deswegen hält der Deutsche

Caritasverband (DCV) den Kinderzuschlag grundsätzlich für ein

geeignetes und zielgenaues Förderinstrument, um die Existenz

von Kindern und ihren Familien zu sichern: Er wird gewährt, wenn

Eltern ihren Lebensunterhalt durch eigenes Einkommen sichern

können, nicht (mehr) aber den ihrer Kinder. Sie müssen dann

nicht beim Jobcenter Arbeitslosengeld II beantragen, sondern

bekommen einen Kinderzuschlag von der Familienkasse.

Der Kinderzuschlag steht nur Familien in einem bestimmten

Einkommensbereich zu, ist also durch eine Mindest- bezie-

hungsweise Höchsteinkommensgrenze beschränkt. Vorausset-

zung für den Bezug ist, dass das Familieneinkommen inklusive

Kinderzuschlag, Wohngeld und Kindergeld so hoch ist, dass die

Familie nicht ergänzend auf Arbeitslosengeld II angewiesen

wäre. Der Kinderzuschlag wird für kindergeldberechtigte Kinder

bis 25 Jahren gezahlt und beträgt maximal 140 Euro pro Kind.

Mit steigendem Einkommen nimmt der Kinderzuschlag bis zur

Höchsteinkommensgrenze stetig ab, und zwar sinkt er je zehn

Euro an höherem Einkommen um fünf Euro.

Im Jahr 2010 erreichte der Kinderzuschlag 210.000 Kinder in

120.000 Familien.1 Das kostete circa 400 Millionen Euro im Jahr.

Der Kinderzuschlag erreicht mit einem Anteil von circa 79 Pro-

zent vor allem Familien, deren jüngstes Kind unter 13 Jahre alt

ist.2 Es profitieren überwiegend Mehrkindfamilien von der Leis-

tung 3, Alleinerziehende sind im Verhältnis zu ihrem Anteil an 

allen Familien weniger vertreten. Mit einem Anteil von 27 Prozent

aller Bezugsfälle erhalten überdurchschnittlich viele Familien mit

Haushaltsvorständen nicht deutscher Staatsangehörigkeit den

Kinderzuschlag.4 In der Mehrzahl der Familien sind Paarhaus-

halte mit einem Alleinverdiener.5 Die Familien bewerten den Kin-

derzuschlag sehr positiv, 59 Prozent der Befragten würden bei

einer Wahlmöglichkeit zwischen Arbeitslosengeld II (ALG II) und

Kinderzuschlag Letzteren wählen. 37 Prozent der Befragten

würden sogar dann den Kinderzuschlag dem ALG II vorziehen,

wenn ihr Einkommen dann niedriger ausfallen würde.6 Als Grün-

de genannt werden der mit dem ALG II verbundene Rückgriff auf

Ersparnisse, Pflichten zur Senkung der Unterkunftskosten, auf-

wendigere Antragsverfahren beim ALG II und das Gefühl sozia-

ler Stigmatisierung.7

A. Ziele des Reformvorschlags 
Der DCV setzt sich für eine Weiterentwicklung des Kinderzu-

schlags zu einer einkommensabhängigen Kindergrundsiche-

rung ein. In seinem Konzept zur Bekämpfung von Kinderarmut

von 2008 hat er hierzu bereits einige grundlegende Forderungen

entwickelt.8 In der Praxis beobachten die Berater(innen) der Ca-

ritas auch heute noch, dass vielen Familien die Tür zum Kinder-

zuschlag versperrt ist. Das liegt auch daran, dass etliche Anträ-

ge abgelehnt werden, vor allem, da das Einkommen nicht im an-

spruchsberechtigenden Bereich liegt.9 Der Kinderzuschlag soll

nach Auffassung der Caritas auch Familien erreichen, die in ver-

deckter Armut leben, also trotz geringem Einkommen kein

ALG II beziehen wollen. Eine weitere Beobachtung ist, dass Fa-

milien, deren Einkommen schwankt, zwischen Jobcenter und

Familienkasse gleichsam hin- und hergeschoben werden. Hier

Souveränität von Familien mit geringem
Einkommen stärken
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braucht es Änderungen, damit die Existenzsicherung nicht an

diesen bürokratischen Hürden scheitert. Auch wenn Familien ein

zu hohes Einkommen haben, also mit ihrem Einkommen ober-

halb der sogenannten Höchsteinkommensgrenze liegen10, wird

ihnen der Kinderzuschlag versagt. Das führt in der Praxis dazu,

dass Familien, deren Einkommen knapp über dieser Schwelle

liegen, bei mehr Erwerbsarbeit faktisch weniger Geld zur Verfü-

gung haben, als wenn sie weniger arbeiten würden. Und: Ver-

dient die Familie mehr, bleibt vom Kinderzuschlag (und Wohn-

geld) extrem wenig übrig. Mehr Arbeit lohnt sich in diesem Ein-

kommensbereich kaum. Die parallele starke Minderung des

Kinderzuschlags (50 Prozent) und des Wohngelds (30 Prozent)

führt zudem dazu, dass Familien bei steigendem Einkommen

der Kinderzuschlag bald wieder versagt wird. Schließlich ist zu

beobachten, dass Familien mit alleinerziehenden Elternteilen

vom Kinderzuschlag faktisch kaum profitieren. Hier braucht es

neue Regelungen, die diese Familien einbeziehen. Mit seinem

Vorschlag zur Weiterentwicklung des Kinderzuschlags verfolgt

der DCV daher folgende fünf Ziele:

1. Mehr Familien sollen vom Kinderzuschlag profitieren und

nicht wegen ihrer Kinder in den ALG-II-Bezug kommen.

2. Die Auswirkungen verdeckter Armut von Familien sollen ge-

lindert werden.

3. Familien sollen nicht länger selbst bei geringen Schwankun-

gen ihres Einkommens zwischen Jobcenter und Familienkas-

se wechseln müssen.

4. Arbeit muss sich lohnen: Wenn Eltern mehr arbeiten oder ver-

dienen, muss den Familien auch mehr Geld zur Verfügung

stehen.

5. Auch Alleinerziehende sollen vom Kinderzuschlag profitieren.

B. Konzept
I. Zusammenfassung 

Der Deutsche Caritasverband spricht sich dafür aus, die Souve-

ränität von Familien mit geringem Einkommen zu stärken. Er for-

dert daher eine Weiterentwicklung des Kinderzuschlags, mit

dem Familien von erwerbstätigen Personen ihre Existenz si-

chern können, ohne auf das System des SGB II angewiesen zu

sein. Im Einzelnen unterbreitet er dazu folgende Vorschläge:

1. Mehr Kinder erreichen: Abschmelzrate verringern

Der DCV legt ein Modell des Kinderzuschlags vor, durch das

mehr Familien den Kinderzuschlag erhalten werden. Dabei sol-

len Familien von einem steigenden Erwerbseinkommen mehr

profitieren als bisher. Die Abschmelzrate beim Kinderzuschlag

ist daher von derzeit 50 Prozent auf 30 Prozent abzusenken. Da-

mit wird in Kombination mit sinkendem Wohngeld erreicht, dass

von zehn zusätzlich verdienten Euro zukünftig vier Euro statt bis-

her zwei Euro bei der Familie verbleiben. 

2. Mehr Geld für mehr Arbeit: Höchsteinkommensgrenze

abschaffen

Der Bezug des Kinderzuschlags endet abrupt, wenn die Höchst-

einkommensgrenze erreicht wird. Daher haben Familien, deren

Einkommen die sogenannte Höchsteinkommensgrenze über-

schreitet, netto (teilweise wesentlich) weniger Geld zur Verfü-

gung als zuvor. Der DCV fordert die Abschaffung der Höchstein-

kommensgrenze, um wesentliche Einkommensverluste zu ver-

meiden. Die Höhe des Kinderzuschlags würde dann ohne Bruch

mit steigendem Einkommen harmonisch auslaufen. 

3. Verdeckte Armut lindern und häufige Systemwechsel

vermeiden: Wahlrecht zwischen ALG II und Kinderzuschlag

einführen

Der DCV spricht sich dafür aus, die Situation verdeckt armer

Kinder in Familien zu verbessern, deren Einkommen den Bedarf

der Eltern nicht ganz deckt. Er fordert daher, ein Wahlrecht

zwischen Kinderzuschlag und ALG II einzuführen. Durch diese

Maßnahme wird die verdeckte Armut nicht beseitigt, aber we-

sentlich gelindert. Wichtig ist in diesem Fall auch eine qualifizier-

te Beratung der Familien bei der Behörde, bei der sie Leistungen

beantragt. Nur wenn der Familie die Unterschiede in der Höhe

der beiden Leistungen bewusst sind, ist sie in der Lage, verant-

wortlich zu wählen, welche Leistung sie in Anspruch nimmt. 

4. Kinderzuschlag als vorgelagertes Sicherungssystem

stärken: Dynamisierung gewährleisten

Der Kinderzuschlag ist als ein der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende und Sozialhilfe vorgelagertes Sicherungssystem zu stär-

ken. Dazu ist der Kinderzuschlag zu dynamisieren. Bei steigen-

den Regelbedarfen und Kosten der Unterkunft und Heizung im

SGB II und SGB XII sind Familien andernfalls nicht in der Lage,

durch den Bezug von Kinderzuschlag, Kindergeld und Wohn-

geld ihren Hilfebedarf zu decken. 

5. Alleinerziehende einbeziehen: Anrechnung des Kinder-

einkommens verändern

Zukünftig sollen vermehrt auch Alleinerziehende Zugang zum

Kinderzuschlag haben. Dafür sind Einkünfte und Vermögen des

Kindes zukünftig anders zu behandeln: Sie sollen nicht mehr

dem Kind, sondern dem kindergeldberechtigten Elternteil wie

dessen Erwerbseinkommen und Vermögen zugerechnet bezie-

hungsweise behandelt werden. Das gilt insbesondere für Kin-

desunterhaltsleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvor-

schussgesetz und Waisenrente. Das Kindergeld und das Wohn-

geld bleiben weiterhin als Einkommen unberücksichtigt. 

6. Beispiele für den Verlauf des aktuellen und weiter -

entwickelten Kinderzuschlags
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Die Auswirkungen des Reformvorschlags auf das Familienein-

kommen werden anhand einer Beispielfamilie veranschaulicht

und erläutert (s. unter II.7)

7. Abschätzung der Auswirkungen des Konzepts

Allein durch den Wegfall der Höchsteinkommensgrenze und die

veränderte Abschmelzrate würden weitere 113.000 Familien

vom Kinderzuschlag profitieren. Das würde im Jahr etwa

168 Millionen Euro zusätzlich kosten. Durch diese Maßnahmen

würden einige Familien über die Grenze des prekären Wohl-

stands (70 Prozent des Medianeinkommens) kommen, insbe-

sondere Familien mit zwei oder mehr Kindern (bei Familien die-

ses Typs sind es bis zu circa zwei Prozent). Wenn man zudem

noch die Alleinerziehenden in den Kinderzuschlag besser einbe-

zieht, verringert sich auch ihr Anteil unterhalb der Grenze des

prekären Wohlstands um circa 1,6 Prozentpunkte. 

II. Reformvorschläge im Einzelnen

Der DCV hält den Kinderzuschlag grundsätzlich für ein geeigne-

tes (Teil-)Instrument zur Bekämpfung von Kinder- und Familien-

armut. Reformbedarf sieht er allerdings bei folgenden Punkten: 

1. Mehr Kinder erreichen: Abschmelzrate verringern

Der Kinderzuschlag beträgt derzeit 140 Euro pro Kind. Die Höhe

des Kinderzuschlags ist so gewählt, dass er zusammen mit dem

Kindergeld und dem auf das Kind entfallenden Wohngeldanteil

den durchschnittlichen Bedarf des Kindes an ALG II und Sozial-

geld abdecken soll.11

Der Kinderzuschlag wird nicht mehr in voller Höhe gezahlt, so-

bald das Netto(erwerbs)einkommen der Eltern die sogenannte

Bemessungsgrenze übersteigt. Der Gesamtkinderzuschlag re-

duziert sich um jeweils fünf Euro, wenn das Nettoerwerbsein-

kommen um jeweils zehn Euro steigt. Das bedeutet, dass den

Eltern von je zehn Euro, die sie mehr verdienen, durch die Re-

duktion des Kinderzuschlags nur fünf Euro übrig bleiben. Da-

durch entsteht bei steigendem Erwerbseinkommen und Bezug

des Kinderzuschlags eine Transferentzugsrate von 50 Prozent.

Andere Einkommensarten, zum Beispiel Einnahmen aus Vermö-

gen, werden in voller Höhe auf den Kinderzuschlag angerech-

net.

Bewertung 

Da mit steigendem Einkommen nicht nur der Kinderzuschlag,

sondern auch das Wohngeld abnehmen, kumulieren bei den Fa-

milien bei steigendem Einkommen die Abschmelzraten bei Kin-

derzuschlag und Wohngeld zusammen auf circa 80 Prozent (bis

zur Grenze, ab der das Wohngeld ausläuft). Vereinfacht gesagt

hat die Familie in bestimmten Einkommensbereichen von jedem

Euro mehr Nettoverdienst nur circa 20 Cent mehr verfügbares

Einkommen, weil Kinderzuschlag und Wohngeld stark zurück-

gehen. Dies kann Familien erheblich demotivieren, durch stei-

gendes Erwerbseinkommen ihre Familieneinkommen zu verbes-

sern. 

Vorschlag

Der DCV hält es für geboten, dass Familien, die Kinderzuschlag

erhalten, von einem steigenden Erwerbseinkommen mehr profi-

tieren als bisher. Die Abschmelzrate beim Kinderzuschlag ist da-

her von derzeit 50 Prozent auf 30 Prozent abzusenken. Damit

wird in Kombination mit dem ebenfalls abschmelzenden Wohn-

geld eine Abschmelzrate in Höhe von circa 60 Prozent statt der-

zeit 80 Prozent erreicht.

2. Mehr Geld für mehr Arbeit: Höchsteinkommensgrenze 

abschaffen

Zusätzlich zur Abschmelzrate gibt es beim Kinderzuschlag die

Höchsteinkommensgrenze, ab der er nicht mehr gezahlt wird:

Die Höchsteinkommensgrenze liegt bei einem Nettoeinkom-

men, das sich aus der Summe der Bemessungsgrenze und des

Gesamtkinderzuschlags ergibt. Der Einkommenskorridor, in

dem Anspruch auf Kinderzuschlag besteht, ist demnach sehr

eng. Bei einem Kind ist er auf die Nettoeinkommensdifferenz

von maximal 140 Euro beschränkt, bei zwei Kindern auf maximal

280 Euro.

Das Besondere an der Höchsteinkommensgrenze ist, dass

sie regelmäßig erreicht wird, bevor der Kinderzuschlag vollstän-

dig abgeschmolzen ist. Der Kinderzuschlag entfällt also in voller
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Wohngeld

Das Wohngeld wird in Abhängigkeit von Miethöhe, Wohn-

gegend (repräsentiert durch die Mietstufen der jeweiligen

Gemeinde), Baualtersklasse, Anzahl der Personen im

Haushalt und ihrem Einkommen berechnet. Dabei existie-

ren Freibeträge beim Einkommen, die in ihrer Höhe nach

Sozialversicherungs- und Steuerpflicht variieren. Das

Wohngeld ist immer nur ein Zuschuss zur Miete, deckt

diese also nicht vollständig ab. Die Mieten werden nur bis

zu einer bestimmten Höhe berücksichtigt. Mit wachsen-

dem Einkommen sinkt die Höhe des Wohngelds. Der

Wohngeldanspruch entfällt, wenn das Einkommen so

hoch ist, dass Wohngeld von weniger als zehn Euro zu

zahlen wäre. Die einzelnen Beträge des Wohngelds wer-

den nach der Wohngeldformel des § 2 Abs. 1 Satz 1

WoGG (Wohngeldgesetz) berechnet und sind den soge-

nannten Wohngeldtabellen zu entnehmen.



Höhe, sobald das Einkommen diese Grenze überschreitet. Als

Begründung für die Höchsteinkommensgrenze wird angeführt12,

dass ab diesem Netto(erwerbs)einkommen das verfügbare Ein-

kommen einer Familie schon ohne den Kinderzuschlag über

dem ALG II liegt, das die Familie bekommen würde. Daher kön-

ne die Familie ihren Bedarf auch ohne Kinderzuschlag decken

und solle nicht noch zusätzlich unterstützt werden. Die Familie

würde also auch ohne den Kinderzuschlag nicht auf das ALG II

angewiesen sein. 

Bewertung

Die Höchsteinkommensgrenze verursacht bei einer grafischen

Veranschaulichung der Transferkurve eine deutliche „Abbruch-

kante“ des verfügbaren Familieneinkommens (s. Abb. 1, unter

II.7a). Es sinkt deutlich, sobald es die Höchsteinkommensgren-

ze überschreitet. Steigt das Bruttoerwerbseinkommen in einer

vierköpfigen Familie mit zwei Kindern zum Beispiel von 2650

Euro auf 2800 Euro, verringert sich das verfügbare Familienein-

kommen wegen der Höchsteinkommensgrenze letztlich um cir-

ca 86 Euro von 2418 Euro auf 2332 Euro, da der Kinderzuschlag

abrupt wegfällt. Die Familie hat daher trotz steigenden Erwerbs-

einkommens weniger Geld zur Verfügung. Erst bei einer Erhö-

hung des Bruttoeinkommens um circa 450 Euro hätte die Fami-

lie gleich viel Geld wie zuvor zur Verfügung. Die Höchsteinkom-

mensgrenze unterläuft daher die Bemühungen von Familien in

einem bestimmten Einkommensbereich, ihr Familieneinkommen

durch ein steigendes Erwerbseinkommen zu erhöhen.

Zudem ist eine Höchsteinkommensgrenze auch nicht not-

wendig, um den Anspruch auf Kinderzuschlag bei höheren Ein-

kommen zu begrenzen, da der Kinderzuschlag durch die Ab-

schmelzrate automatisch auslaufen würde. Das Argument, dass

der Kinderzuschlag dort enden soll, wo er nicht mehr er for -

derlich ist, um den Bezug von ALG II zu vermeiden, ist zwar auf

den ersten Blick nachvollziehbar. Einer Förderung von Familien

im Niedrigeinkommensbereich, die notwendig ist, um ihnen den

Weg zu einem Leben auf einem Einkommensniveau oberhalb

des ALG II zu ebnen, ist jedoch gegenüber der jetzigen Syste-

matik der Vorzug zu geben. 

Vorschlag

Der DCV fordert die Abschaffung der Höchsteinkommensgren-

ze, um wesentliche Einkommensverluste der Familien bei Über-

schreiten dieser Grenze zu vermeiden und auch Familien im

Niedrigeinkommensbereich und an der Grenze zum prekären

Wohlstand mit dem Kinderzuschlag zu erreichen.

3. Verdeckte Armut lindern und häufige Systemwechsel

vermeiden: Wahlrecht zwischen ALG II und Kinderzuschlag

einführen

Familien, die mehr als ein Mindesteinkommen von 900 Euro

brutto verdienen13, sind dann vom Kinderzuschlag ausgeschlos-

sen, wenn sie durch den Bezug von Kinderzuschlag14 nicht ihre

Hilfe bedürftigkeit im Sinne des SGB II vermeiden können. Diese

Familien haben Anspruch auf ergänzendes ALG II. Mit der Rege-

lung soll nach Auffassung der Bundesregierung15 sichergestellt

werden, dass die Familien immer die für sie günstigere Leistung

in Anspruch nehmen und ihr soziokulturelles Existenzminimum

decken. Einige Familien machen ihren Anspruch auf ALG II aber

aus Scham oder Unkenntnis nicht geltend.16 Es ist daher gera-

de nicht so, dass Familien immer die für sie ökonomisch sinn-

vollste Leistung in Anspruch nehmen (wollen). Diese Familien

sind vielmehr verdeckt arm, das heißt, sie leben mit einem

Einkommen unterhalb von ALG II. 

Familien, die ein Einkommen haben, das gerade an der

Grenze dessen liegt, was nötig wäre, um Kinderzuschlag bezie-

hen zu dürfen, treffen auf besondere Probleme: Bei ihnen kann

eine Nettoerwerbseinkommensänderung in Höhe von wenigen

Euro darüber entscheiden, ob sie Kinderzuschlag bekommen

oder nicht. Die Folge davon sind – wenn sie kein ALG II bean-

tragen – Nettoeinkommensdifferenzen von bis zu 140 Euro pro

Kind. Für bestimmte Personengruppen werden von dieser Re-

gelung bereits Ausnahmen gemacht: So dürfen Personen mit

Mehrbedarfen, insbesondere Alleinerziehende, den Kinderzu-

schlag auch dann in Anspruch nehmen, wenn sie in der Höhe

des Mehrbedarfs unter dem für sie geltenden Grundsiche-

rungsniveau leben. 

Eine weitere Folge erleben Familien mit einem Einkommen im

Bereich des Zugangs zum Kinderzuschlag, wenn ihr Einkommen

schwankt: Da kein Wahlrecht besteht, werden sie immer wieder

zwischen der Familienkasse und dem Jobcenter hin und her

verwiesen. Denn wenn die Berechtigung zum Kinderzuschlag

besteht, ist dieser dem ALG II gegenüber vorrangig, und das

Jobcenter verweist an die Familienkasse. Umgekehrt schickt die

Familienkasse die Familien zurück zum Jobcenter, wenn das

Einkommen wieder (geringfügig) sinkt. Wenn die Bewilligung

des Kinderzuschlags rückwirkend aufgehoben wird, weil das

Einkommen gesunken ist, müssen die Familien ALG II innerhalb

einer Frist von einem Monat, nachdem die Ablehnung von Kin-

derzuschlag bindend geworden ist, rückwirkend beim Jobcen-

ter beantragen. Hier können sich Auszahlungen infolge langer

Bearbeitungszeiten erheblich verzögern. 

Bewertung

Das fehlende Wahlrecht zwischen Kinderzuschlag und ALG II

führt dazu, dass Familien, die kein ALG II in Anspruch nehmen

wollen, in verdeckter Armut leben. Diese verdeckte Armut könn-

te gelindert werden, wenn sie die Wahl hätten, stattdessen Kin-

derzuschlag zu beziehen. So käme es bei einer Familie mit ei-
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nem Erwerbseinkommen an der Grenze zur Hilfebedürftigkeit im

SGB II nicht zu einem Einkommensverlust von 140 Euro pro

Kind, wenn ihr Nettoerwerbseinkommen um einen Euro sinkt

und sie kein ALG II beantragt. Vielmehr würde die Familie den

Kinderzuschlag weiter beziehen können, und das Familienein-

kommen würde nur um einen Euro sinken. 

Zudem würde vermieden werden, dass Familien bei schwan-

kendem Einkommen zwischen Jobcenter und Familienkasse hin

und her geschoben werden. 

Vorschlag

Der DCV fordert, die Situation verdeckt armer Kinder in Familien

zu verbessern, deren Einkommen den Bedarf der Eltern nicht

ganz deckt. Er fordert daher, ein Wahlrecht zwischen

Kinderzuschlag und ALG II einzuführen. Durch diese Maßnahme

wird die verdeckte Armut nicht beseitigt, aber wesentlich gelin-

dert. Wichtig ist in diesem Fall auch eine qualifizierte Beratung

der Familien bei der Behörde, bei der sie Leistungen beantragt.

Nur wenn der Familie die Unterschiede in der Höhe der beiden

Leistungen bewusst sind, ist sie in der Lage, verantwortlich zu

wählen, welche Leistung sie in Anspruch nimmt. 

4. Kinderzuschlag als vorgelagertes Sicherungssystem

stärken: Dynamisierung gewährleisten

Der Kinderzuschlag beträgt seit seiner Einführung maximal

140 Euro pro Kind. Das Gesetz selbst sieht keine Erhöhung vor,

und auch der Gesetzgeber hat diesen Wert seitdem nicht dyna-

misiert. Das Wohngeld wurde zuletzt im Jahr 2009 erhöht. Die

letzte Kindergelderhöhung erfolgte im Jahr 2010. Demgegen-

über haben sich die Regelbedarfe für Kinder seit 2010 erhöht.

Sie liegen im Jahr 2014 bei 229 Euro (null bis fünf Jahre), 261

(sechs bis 13 Jahre) und 296 Euro (14 bis 17 Jahre). Im Jahr

2010 lagen sie noch bei 215 Euro, 251 Euro und 287 Euro. Es ist

davon auszugehen, dass auch die durchschnittlichen Bedarfe

für Kosten der Unterkunft und Heizung seit 2010 gestiegen sind. 

Bewertung 

Wenn eine Dynamisierung des Kinderzuschlags ausbleibt, aber

die Regelbedarfe und die Kosten der Unterkunft steigen, ist er

immer weniger in der Lage, seiner Funktion als vorrangiges Si-

cherungssystem gerecht zu werden. Das gilt jedenfalls dann,

wenn das  Wohngeld  ebenfalls unverändert bleibt und auch

das Kindergeld nicht angepasst wird. 

Vorschlag

Der DCV empfiehlt daher eine Dynamisierung des Kinderzu-

schlags, damit er in seiner Funktion als vorrangiges Sicherungs-

system nicht entwertet wird. Unabhängig davon ist auch das

Kindergeld dann zu erhöhen, wenn der Kinderfreibetrag steigt. 

5. Alleinerziehende einbeziehen: Anrechnung des Kinder-

einkommens verändern

Kinder von Alleinerziehenden erhalten überwiegend keinen Kin-

derzuschlag, sondern ALG II. Knapp die Hälfte der Kinder im

SGB II sind Kinder von Alleinerziehenden.17 Der Grund dafür ist

folgende Regelung: Ein Kinderzuschlag wird nicht oder in gerin-

gerer Höhe gezahlt, wenn das Kind über eigenes Einkommen

und Vermögen verfügt.18 Dies betrifft gerade Kinder von Alleiner-

ziehenden, denn sie erhalten in der Regel Barunterhalt vom an-

deren Elternteil oder, sofern sie jünger als zwölf Jahre alt sind,

Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt. Unterhaltsvorschuss wird

für maximal 72 Monate gezahlt. Er beträgt für Kinder unter sechs

Jahren 133 Euro monatlich, für ältere Kinder unter zwölf Jahren

180 Euro monatlich. Beide Leistungen werden den Kindern als

Einkommen zugerechnet. Insofern diese Leistungen über 140

Euro liegen, erhalten sie keinen Kinderzuschlag, andernfalls

mindert sich der Kinderzuschlag entsprechend. 

Bewertung

Kinder von Alleinerziehenden profitieren zu wenig vom Kinder-

zuschlag. Die Regelung über die Einkommensanrechnung beim

Kind benachteiligt diese Familien in der Praxis. Denn entschei-

dend für die Lebenslage von Alleinerziehenden und ihren Kin-

dern ist allein die Höhe des Familieneinkommens insgesamt,

nicht aber, wie es sich auf die einzelnen Familienmitglieder ver-

teilt. Die Regelung hat jedoch zur Folge, dass zum Beispiel eine

alleinerziehende Mutter, deren Arbeitseinkommen für sie, aber

nicht für ihr 14-jähriges Kind reicht, Kinderzuschlag erhält. Ver-

dient sie nun 140 Euro netto weniger, aber der Kindsvater kann

infolge eines erhöhten Erwerbseinkommens stattdessen Kin-

desunterhalt in Höhe von 140 Euro zahlen, entfällt – trotz gleich

hohem Familieneinkommen – der Anspruch auf Kinderzuschlag.

Diese Familie muss dann ergänzend ALG II beziehen oder in

verdeckter Armut leben. 

Dass Alleinerziehende vom Kinderzuschlag ausgeschlossen

sind, verdeutlicht die fiskalische Entlastung, die mit dieser Rege-

lung einhergeht: Im Rahmen der „Evaluation zentraler ehe- und

familienbezogener Leistungen in Deutschland“ wird geschätzt,

dass die Anrechnung des Unterhaltsvorschusses den fiskali-

schen Aufwand beim Kinderzuschlag um 14 Millionen Euro ver-

ringert.19

Die derzeitige Regelung ist zwar Ausdruck der ursprüngli-

chen Intention des Kinderzuschlags, ihn speziell für Familien zu

entwickeln, bei denen die Eltern ihren Bedarf decken können,

nicht aber den ihrer Kinder. Doch ist es für Familien in der Pra-

xis völlig unerheblich, aus welchen Quellen sich das Einkommen

der Familie zusammensetzt, da sie ihren Lebensunterhalt immer

„aus einem Topf“ decken. Dass durch diese Regelung Alleiner-

ziehende vom Kinderzuschlag in der Regel nicht erfasst werden,
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stellt sie auch schlechter gegenüber Paarfamilien. Denn dort

bleibt bei einer geänderten Verteilung des Erwerbseinkommens

zwischen den Elternteilen der Anspruch auf Kinderzuschlag er-

halten. 

Vorschlag

Zukünftig sollen vermehrt auch Alleinerziehende Zugang zum

Kinderzuschlag haben. Einkommen und Vermögen des Kindes

sollen daher bei der Berechnung des Kinderzuschlags nicht

mehr dem Kind, sondern dem kindergeldberechtigten Elternteil

wie dessen Erwerbseinkommen und Vermögen zugerechnet be-

ziehungsweise behandelt werden. Das gilt insbesondere für Kin-

desunterhaltsleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvor-

schussgesetz und Waisenrente. Das Kindergeld und das Wohn-

geld bleiben weiterhin als Einkommen unberücksichtigt. 

6. Formulierungsvorschlag zum Reformmodell des DCV

Die vom DCV vorgeschlagenen Änderungen des Kinderzu-

schlags machen eine Neufassung des § 6a BKGG – Bundeskin-

dergeldgesetz erforderlich. Die Vorschriften lauten dann wie

folgt: 

§ 6 a BKGG

(1) Personen erhalten nach diesem Gesetz für in ihrem Haushalt

lebende unverheiratete oder nicht verpartnerte Kinder, die

noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, einen Kinder-

zuschlag, wenn

1.  sie für diese Kinder nach diesem Gesetz oder nach dem

X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf

Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne

von § 4 haben,

2.  sie mit Ausnahme des Wohngeldes und des Kindergeldes

über Einkommen im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 1 des

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Höhe von 900 Euro

oder, wenn sie alleinerziehend sind, in Höhe von 600 Euro

verfügen, wobei Beträge nach § 11b des Zweiten Buches

Sozialgesetzbuch nicht abzusetzen sind, 

3.  sie mit Ausnahme des Wohngeldes über Einkommen

oder Vermögen im Sinne der §§ 11 bis 12 des Zweiten

Buches Sozialgesetzbuch verfügen, 

[ab hier zu streichen] 

das höchstens dem nach Absatz 4 Satz 1 für sie maßge-

benden Betrag zuzüglich dem Gesamtkinderzuschlag nach

Absatz 2 entspricht, und

4. durch den Kinderzuschlag Hilfebedürftigkeit nach § 9 des

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vermieden wird. Bei der

Prüfung, ob Hilfebedürftigkeit vermieden wird, bleiben die

Bedarfe nach § 28 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

außer Betracht. Das Gleiche gilt für Mehrbedarfe nach den

§§ 21 und 23 Nummer 2 bis 4 des Zweiten Buches Sozial-

gesetzbuch, wenn kein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft

Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozial-

gesetzbuch beantragt hat oder erhält oder alle Mitglieder

der Bedarfsgemeinschaft für den Zeitraum, für den Kinder-

zuschlag beantragt wird, auf die Inanspruchnahme von

Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozial-

gesetzbuch verzichten. In diesem Fall ist § 46 Abs. 2 des

Ersten Buches Sozialgesetzbuch nicht anzuwenden. Der

Verzicht kann auch gegenüber der Familienkasse erklärt

werden; diese unterrichtet den für den Wohnort des Be-

rechtigten zuständigen Träger der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende über den Verzicht. 

[Ende der Streichung]

(2) Der Kinderzuschlag beträgt für jedes zu berücksichtigende

Kind jeweils bis zu 140 Euro monatlich. Die Summe der Kin-

derzuschläge bildet den Gesamtkinderzuschlag. Er soll je-

weils für sechs Monate bewilligt werden. Kinderzuschlag

wird nicht für Zeiten vor der Antragstellung erbracht. § 28 des

Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gilt mit der Maßgabe,

dass der Antrag unverzüglich nach Ablauf des Monats, in

dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen Leistungen

bindend geworden ist, nachzuholen ist.

[ab hier zu streichen]

(3) Der Kinderzuschlag mindert sich um das nach den §§ 11 bis

12 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch mit Ausnahme des

Wohngeldes zu berücksichtigende Einkommen und Vermö-

gen des Kindes. Hierbei bleibt das Kindergeld außer Be-

tracht. Ein Anspruch auf Zahlung des Kinderzuschlags für ein

Kind besteht nicht für Zeiträume, in denen zumutbare An-

strengungen unterlassen wurden, Einkommen des Kindes zu

erzielen.

[Ende der Streichung]

(4) Der Kinderzuschlag wird in voller Höhe gewährt, wenn das

nach den §§ 11 bis 12 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

mit Ausnahme des Wohngeldes zu berücksichtigende elterli-

che Einkommen oder Vermögen einen Betrag in Höhe der bei

der Berechnung des ALG II oder des Sozialgeldes zu berück-

sichtigenden elterlichen Bedarfe nicht übersteigt. Dazu sind

die Bedarfe für Unterkunft und Heizung in dem Verhältnis

aufzuteilen, das sich aus den im jeweils letzten Bericht der

Bundesregierung über die Höhe des Existenzminimums von

Erwachsenen und Kindern festgestellten entsprechenden

Bedarfen für Alleinstehende, Ehepaare, Lebenspartnerschaf-

ten und Kinder ergibt. Der Kinderzuschlag wird [ab hier zu

streichen] außer in den in Absatz 3 genannten Fällen auch
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dann [Ende der Streichung] stufenweise gemindert, wenn

das nach den §§ 11 bis 12 des Zweiten Buches Sozialgesetz-

buch mit Ausnahme des Wohngeldes zu berücksichtigende

elterliche Einkommen oder Vermögen den in Satz 1 genann-

ten jeweils maßgebenden Betrag übersteigt. Als elterliches

Einkommen oder Vermögen im Sinne dieses Absatzes gilt

dasjenige der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft [ab hier zu

streichen] mit Ausnahme des Einkommens und Vermögens

der in dem Haushalt lebenden Kinder [Ende der Streichung].

Unterhaltszahlungen an das Kind, Waisenrente und Unter-

haltsvorschuss werden wie elterliches Erwerbseinkommen

behandelt. Soweit das zu berücksichtigende elterliche Ein-

kommen nicht nur aus Erwerbseinkünften besteht, ist davon

auszugehen, dass die Überschreitung des in Satz 1 genann-

ten jeweils maßgebenden Betrages durch die Erwerbsein-

künfte verursacht wird, wenn nicht die Summe der anderen

Einkommensteile oder des Vermögens für sich genommen

diesen maßgebenden Betrag übersteigt. Für je zehn Euro,

um die die monatlichen Erwerbseinkünfte den maßgebenden

Betrag übersteigen, wird der Kinderzuschlag um drei Euro

monatlich (bisher im Gesetz: fünf Euro) gemindert. Anderes

Einkommen sowie Vermögen mindern den Kinderzuschlag in

voller Höhe. Kommt die Minderung des für mehrere Kinder zu

zahlenden Kinderzuschlags in Betracht, wird sie beim Ge-

samtkinderzuschlag vorgenommen.

(5) Ein Anspruch auf Kinderzuschlag entfällt, wenn der Berech-

tigte erklärt, ihn für einen bestimmten Zeitraum wegen eines

damit verbundenen Verlustes anderer höherer Ansprüche

nicht geltend machen zu wollen. In diesen Fällen unterrichtet

die Familienkasse den für den Wohnort des Berechtigten zu-

ständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

7. Beispiele für den Verlauf des aktuellen und des weiter-

entwickelten Kinderzuschlags 

a. Aktueller Kinderzuschlag

Im Folgenden wird ein Beispiel für den Einkommensverlauf eines

Paares mit zwei Kindern nach derzeitiger Rechtslage (Stand

2014) vorgestellt (s. Abb. 1, unten). Ein Kind ist zwischen sechs

und 13 Jahre alt, das andere zwischen 14 und 17 Jahre. Ein

Partner ist Alleinverdiener. Die Bruttokaltmiete der Familie be-

trägt 600 Euro, zusätzlich zahlt die Familie 100 Euro Heizkosten.
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Abb. 1: Transferleistungsverläufe im bestehenden System (verheiratetes Paar mit 2 Kindern,
1 Kind zwischen 6 und 13 Jahren, ein Kind zwischen 14 und 17 Jahren)

Quelle: Althammer/Sommer 2014



Die Einkommenssituation der Familie wird in Abhängigkeit des

monatlichen Bruttoeinkommens aus Arbeit dargestellt. Es wird

angenommen, dass die Familie keine anderen transferunab-

hängigen Einkünfte als Arbeitseinkommen hat. Die Familie hat

bei Erwerbslosigkeit einen ALG-II-Anspruch von 1896 Euro.

Davon entfallen 700 Euro auf die Erstattung der Kosten für Un-

terkunft und Heizung. Für die Deckung ihres gesamten sonsti-

gen Lebensunterhalts hat die Familie 1196 Euro zur Verfü-

gung.20 Wenn ein Partner erwerbstätig wird, kann er in unteren

Ein kom mensbereichen ergänzendes ALG II beziehen. Einen Teil

seines Erwerbseinkommens mindert den Bedarf der Familie

nicht (sogenannte Freibeträge). Die breit gestrichelte Kurve be-

schreibt das Familieneinkommen in diesem Fall. Sie beginnt bei

1896 Euro und steigt dann langsam mit steigendem Erwerbs-

einkommen an. Die Familie profitiert also von der Arbeitsauf-

nahme. 

Die durchgezogene Kurve der Grafik zeigt den Verlauf des

Nettoerwerbseinkommens bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

An der 450-Euro-Grenze sinkt das Nettoerwerbseinkommen

kurzfristig ab, weil dann der Minijob-Bereich verlassen wird und

die Sozialversicherungspflicht beginnt. 

In der breiter gestrichelten Kurve wird die Summe von Netto-

erwerbseinkommen und Kindergeld beschrieben. Die Familie

bezieht insgesamt 368 Euro Kindergeld, 184 Euro pro Kind. Sie

verläuft damit parallel zur Nettoerwerbseinkommenskurve.

Die abwechselnd gepunktete/gestrichelte Kurve beschreibt

die Summe von Nettoerwerbseinkommen, Kindergeld und

Wohngeld. Dabei sieht man, dass das Wohngeld mit steigen-

dem Einkommen sinkt und irgendwann vollends ausläuft. Der

Sprung in der Wohngeldkurve ergibt sich durch das Einsetzen

der Sozialversicherungspflicht. Ab einem bestimmten Einkom-

men hat die Familie keinen Anspruch auf Wohngeld mehr (die

Kurven „Nettoerwerbseinkommen + Kindergeld + Wohngeld“

und „Nettoerwerbseinkommen + Kindergeld“ werden de-

ckungsgleich). 

Die gepunktete Kurve, die nach dem Enden des ALG-II-An-

spruchs beginnt, beschreibt die Summe von Nettoerwerbsein-

kommen, Kindergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag. Der Kin-

derzuschlag könnte zwar schon ab der Mindesteinkommens-

grenze gewährt werden, faktisch wird er aber erst ab dem Punkt

gewährt, wo durch ihn zusätzlich die Hilfebedürftigkeit dieser

Familie vermieden wird. Das ist der Punkt, an dem die Kinder-
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Abb. 2: Transferleistungsverläufe im DCV-Modell (verh. Paar mit 2 Kindern, 
1 Kind zwischen 6 und 13 Jahren, 1 Kind zwischen 14 und 17 Jahren)

Quelle: Althammer/Sommer 2014
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zuschlag-Kurve die ALG-II-Kurve kreuzt. Ab der Bemessungs-

grenze schmilzt der Kinderzuschlag ab: Dadurch steigt das ver-

fügbare Nettoeinkommen der Familie trotz steigenden Brutto-

einkommens kaum an. Das liegt daran, dass Kinderzuschlag

und Wohngeld zusammen stark abschmelzen. Die Familie profi-

tiert kaum von Mehrarbeit oder Gehaltserhöhungen. Wenn die

Familie die Höchsteinkommensgrenze erreicht hat, endet der

Kinderzuschlag und es entsteht eine Abbruchkante im Familien-

einkommen: Der Erwerbstätige muss circa 450 Euro mehr brut-

to verdienen, um den Verlust an verfügbarem Familieneinkom-

men wieder zu kompensieren. 

b. Kinderzuschlag nach dem DCV-Modell

Im Vergleich dazu wird nun der Transferleistungsverlauf nach

dem DCV-Modell in einer gleichen Familie dargestellt (s. Abb. 2,

links):

Die unteren drei Kurven und auch die ALG-II-Linie (breit gestri-

chelt) bleiben in der Grafik gleich: Die durchgezogene Kurve

weist das Nettoerwerbseinkommen aus, die darüber liegende

schmaler gestrichelte das Erwerbseinkommen zuzüglich Kin-

dergeld und die darüber verlaufende Kurve das Familieneinkom-

men, wenn man auch das Wohngeld hinzunimmt (Punkt-Strich-

Kurve). 

Einen deutlichen Unterschied sieht man nun bei der gepunk-

teten Kurve, die das verfügbare Einkommen nach dem Kinder-

zuschlag-Modell des DCV darstellt: Der Kinderzuschlag

schmilzt auch hier ab der Bemessungsgrenze ab, jedoch deut-

lich geringer. Er läuft zusätzlich bis in mittlere Einkommen hinein,

da die Höchsteinkommensgrenze entfällt. Mehr Arbeit schlägt

sich hier positiv im Familieneinkommen nieder. Zudem setzt der

Kinderzuschlag nicht mehr nur theoretisch an der Mindestein-

kommensgrenze an. Denn wegen des Wahlrechts steht es Fami-

lien frei, Kinderzuschlag auch dann zu beziehen, wenn Hilfebe-

dürftigkeit nach SGB II dadurch nicht vermieden wird. 

8. Abschätzung der Auswirkungen des Konzepts

a. Anzahl der mit Kinderzuschlag erreichbaren Familien

Im Jahr 2010 erreichte der Kinderzuschlag 120.000 Familien mit

210.000 Kindern. Mit dem Modell des DCV würden schätzungs-

weise weitere 113.000 Familien vom Kinderzuschlag erreicht,

also insgesamt 223.000 Familien.21 Hinzu kämen noch die Al-

leinerziehenden und die Familien, die infolge des Wahlrechts

nun Kinderzuschlag beziehen würden.

Wenn man im aktuellen Recht allein den Kinderzuschlag auf

Alleinerziehende erweitert (s.o. II.5.), würde sich die Anzahl der

Alleinerziehenden-Haushalte im Kinderzuschlag um 42 Prozent

erhöhen. Beim DCV-Vorschlag führt der Einbezug der Alleiner-

ziehenden zu einer Steigerung von 38 Prozent bei diesen Haus-

halten.22

b. Kosten

Die Kosten für die Weiterentwicklung des Kinderzuschlags23

belaufen sich nach Berechnungen der Katholischen Universität

Eichstätt auf circa 168 Millionen Euro zusätzlich im Jahr.24

Die Gesamtkosten würden damit auf 568 Millionen Euro jähr -

lich steigen. Der Kostenabschätzung wurde das Ausgabe -

volumen für den Kinderzuschlag von 400 Millionen Euro im 

Jahr 2010 zugrunde gelegt. Die Einführung des Wahlrechts und

der Einbezug der Alleinerziehenden bleiben dabei unberück-

sichtigt.25

c. Auswirkungen auf das Arbeitsangebot 

Der derzeitige Kinderzuschlag verhält sich bezüglich seiner Aus-

wirkungen auf das Arbeitsangebot der Familien weitgehend

neutral.26 Untersucht man die Auswirkungen des DCV-Modells

eines reformierten Kinderzuschlags, lassen sich ebenfalls keine

Effekte auf das Arbeitsangebot nachweisen.27

d. Verteilungswirkungen

Die Verteilungswirkungen des DCV-Modells (ohne Einbezug von

Alleinerziehenden und Wahlrecht) lassen sich anhand der Aus-

wirkungen auf die Armutsrisikoquote28 und die Grenze des pre-

kären Wohlstands darstellen. 

Die Armutsgefährdungsquote sinkt in nahezu allen Famili-

entypen, verändert sich durch den Vorschlag aber nicht we-

sentlich. Sie sinkt je nach Familientyp um null Punkte (Verhei-

ratete mit zwei Kindern) bis 0,5 Prozentpunkte bei Verheirate-

ten mit drei oder mehr Kindern. Auch bei Alleinerziehenden 

mit einem Kind sinkt die Armutsrisikoquote um 0,44 Prozent.29

Als Grund dafür wird vermutet, dass der Kinderzuschlag so-

wieso erst einsetzt, wenn das Haushaltseinkommen nahe an

der Armutsgefährdungsgrenze liegt. Mit Kinderzuschlag liege

das Familieneinkommen schon jetzt oftmals oberhalb dieser

Schwelle.30

Deutlicher wird die Verteilungswirkung indes an der Grenze

des „prekären Wohlstands“, die bei 70 Prozent des Median-Net-

toäquivalenzeinkommens liegt (s. Abb. 3, S. X, oben). 

Hier sinken die Risikoquoten stärker ab, insbesondere bei Ver-

heirateten mit zwei oder mehr Kindern. Bei Alleinerziehenden

verändern sich die Quoten hingegen nur geringfügig. 

Anders fallen die Zahlen indes aus, wenn man dem 

Vorschlag des DCV folgt, auch die Alleinerziehenden in den

Kinderzuschlag einzubeziehen: Die Quote der Haushalte unter-

halb der Grenze des prekären Wohlstands sinkt bei Allein -

erziehenden um 1,22 Prozentpunkte im jetzigen Kinderzu-

schlag und um 1,58 Prozentpunkte im DCV-Modell.31 Allerdings

lassen sich bei der Armutsrisikoquote bezogen auf eine

Schwelle von 60 Prozent so gut wie keine Änderungen fest -

stellen. 
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2009, S. 30 f.

17. angabe für 2010. Vgl. 4. armuts- und Reichtumsbericht der

Bundesregierung, S. 122. 

18. nur das Wohngeld und das Kindergeld werden nicht als ein-

kommen angerechnet (§ 6a abs. 3 BKgg).

19. ZentRum füR euROPÄiSche WiRtSchaftSfORSchung; fORSchungSZentRum

familienBeWuSSte PeRSOnalPOlitiK: evaluation zentraler ehe- und famili-

enbezogener leistungen in deutschland. endbericht. gutachten für

die Prognos ag, münster/Berlin, 2013, S. 98.

20. Regelbedarfe (Stand 2014) der eltern: je 353 euro, Kind unter

sechs Jahren: 229, Kind zwischen sechs und 13 Jahren: 261 euro.

21. althammeR, Jörg; SOmmeR, maximilian: a.a.O., S. 25.

22. althammeR, Jörg; SOmmeR, maximilian: a.a.O., S. 32. 

23. Ohne einführung des Wahlrechts und bessere einbeziehung

von alleinerziehenden.

24. der Kostenabschätzung wurde die Rechtslage im Jahr 2013

zugrunde gelegt. grundlage der abschätzung ist zudem die anga-

be, dass 210.000 Kinder in 120.000 familien tatsächlich im Jahr
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Abb. 3: Prekäre Wohlstandsquote vor und nach der Reform

Prekäre Wohlstandsquote Veränderung

vor der Reform (in v.H.) nach der Reform (in v.H.) Prozentpunkte

Familien insgesamt 35,40 34,19 -1,21

Verheiratete mit Kindern 25,42 23,91 -1,51

mit einem Kind 24,08 23,65 -0,43

mit zwei Kindern 24,90 22,47 -1,43

mit drei u. mehr Kindern 31,20 29,23 -1,97

Alleinerziehende 66,02 65,72 -0,30

mit einem Kind 62,87 62,73 -0,14

mit zwei u. mehr Kindern 71,01 70,44 -0,57
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2012 Kinderzuschlag bezogen haben. Vgl. althammeR, Jörg; SOmmeR,

maximilian: a.a.O., S. 24.

25. eine Kostenabschätzung im hinblick auf das Wahlrecht erfolgte

nicht, da sich nicht simulieren ließ, welche familien das Wahlrecht

in anspruch nehmen würden. die mehrkosten durch die einbezie-

hung von alleinerziehenden konnten nicht abgeschätzt werden, da

die Kosten bereits zu einem Zeitpunkt abgeschätzt wurden, bevor

das Konzept des reformierten Kinderzuschlages um dieses element

erweitert wurde.

26. eine Simulation des vollständigen Wegfalls des Kinderzuschlags

kommt zum ergebnis, dass die Partizipationsquote beim Wegfall bei

müttern um 0,57 Prozent und bei Vätern um 1.02 Prozent ansteigt

(ffP/ZeW, evaluation zentraler ehe- und familienbezogener leis-

tungen, 2013, S. 150). auch eine forsa-umfrage von 2005 zeigte,

dass die einführung des Kinderzuschlags nicht zu einer ausweitung

des arbeitsangebots der haushalte und somit zu einer mehrbe-

schäftigung geführt hat (fORSa: evaluation des Kinderzuschlags,

evaluation im auftrag des BmfSfJ, S. 9. es wird vermutet, dass

zwei gegenläufige erwerbsanreize innerhalb des Kinderzuschlags

dafür die ursache sind, denn im unteren einkommensbereich be-

stehe ein anreiz, durch mehr erwerbseinkünfte aus dem Kinderzu-

schlag herauszukommen. im oberen einkommensbereich gibt die

höchsteinkommensgrenze den anreiz, im Kinderzuschlag zu ver-

bleiben und die erwerbsarbeit nicht zu erweitern. Vgl. endbericht

der gesamtevaluation der familienpolitischen leistungen, 2014,

S. 363 unter www.bmfsfj.de/RedaktionBmfSfJ/abteilung2/Pdf-an-

lagen/gesamtevaluation-

endbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf.

27. althammeR, Jörg; SOmmeR, maximilian: a.a.O., S. 27.

28. die armutsrisikoschwelle liegt bei 60 Prozent des mittleren,

äquivalenzgewichteten einkommens.

29. Vgl. zum ganzen althammeR, Jörg; SOmmeR, maximilian: a.a.O.,

S. 28.

30. ebd.

31. althammeR, Jörg; SOmmeR, maximilian: a.a.O., S. 32 f. 
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Friede zwischen den Religionen

SPIRITUALITÄT IM ALLTAG

Lassen Sie mich auf einen „anderen“ Nikolaus zu sprechen

kommen, Nikolaus Krebs aus Kues (Mosel), in die Geistesge-

schichte als Nicolaus Cusanus eingegangen: Kardinal, ein

bedeutender Kirchenpolitiker, einer der größten Philosophen

des Abendlandes. Die Zerstörung des christlichen Konstanti-

nopel im Jahr 1453 durch muslimische Heere und deren Wü-

ten wurde für ihn zum Anlass für eine kleine Schrift: „Vom

Frieden zwischen den Religionen“. Sie ist heute so aktuell wie

kaum zuvor. Gewiss waren es weder damals noch heute

letztlich religiöse Gründe, die zur Eskalation von Gewalt, Ter-

ror und Krieg geführt haben, sondern Machtbesessenheit

und Fanatismus – allenfalls reli giös verbrämt. Aber Nikolaus

von Kues wusste ebenso wie wir heute, dass nur ein Friede

zwischen den großen Weltreligionen – Christentum, Juden-

tum und Islam – die Voraussetzung für einen Menschheitsfrie-

den ist. Der  Kusaner hat nie die Grundüberzeugungen des

Christentums in Frage gestellt. Doch will er mit seinen Gedan-

ken den tödlichen Zusammenhang zwischen Gewohnheit,

Dünkel und Gewalt durchbrechen, der in allen Religionen ver-

hängnisvoll wirksam ist. Diese Schrift ist sehr modern, fordert

sie doch einen Dialog zwischen den Religionen – nicht nur auf

der Grundlage gemeinsamer ethischer Werte, sondern vor al-

lem wegen des Monotheismus, der ihnen gemeinsam ist.

Die Menschen, so lässt er einen Beter sagen, „suchen dich,

den einen; in all den verschiedenen Formen des Gottes-

dienstes, meinen sie dich mit den verschiedenen Namen,

weil dein wahres Wesen ein Geheimnis bleibt und nicht in

Worte zu fassen ist. [...] Wie Du ein einziger bist, soll es auch

nur eine einzige Religion geben [...].“ Er lässt das „Wort Got-

tes“ sprechen: „Gott der Herr, der König des Himmels und

der Erde, hat das Stöhnen all derer gehört, die aufgrund von

Konflikten zwischen den verschiedenen Religionen ermordet

werden oder Gefangenschaft und Unterdrückung leiden. [...]

Daher hat sich der Herr seines Volkes erbarmt und erklärt

sich damit einverstanden, dass alle verschiedenen Religio-

nen mit Zustimmung aller Menschen in eine einzige Religion

zusammengeführt werden, die fortan von keinem mehr an-

gegriffen werden darf.“ Und dann folgt: „Der geeignetste Ort

für die Durchführung dieses Vorhabens ist Jerusalem.“

Welch eine Vision! Thomas Broch


